
1

Handlungsanleitung
zur

Lärmminderungsplanung
in

Rheinland-Pfalz

IMPRESSUM
Herausgeber: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz

Rheinallee 79 - 81, 55118 Mainz

Gestaltung: Zentrale Informationsstelle für Lärm und Erschütterungen (ZILE)
Abt.2 / Ref.21

herausgegeben vom
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz



2

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort 4

1 Einleitung 5

2 Reihenfolge des Vorgehens 6

3 Vorprüfung 7

4 Schallimmissionsplan 7

4.1 Vereinfachte Methode 8

4.2 Exakte Methode 8

4.2.1 Schallquellenplan 9

4.2.1.1 Schallquelle Straße 9

4.2.1.2 Schallquelle Bahn 10

4.2.1.3 Schallquelle Gewerbe 10

4.2.1.4 Schallquelle Sport 11

4.2.1.5 Schallquelle Freizeit- /Schießsportanlagen 12

4.2.1.6 Schallquelle Luftverkehr 12

4.2.1.7 Schallquelle Wasserverkehr 12

4.2.2 Hindernisplan 12

4.2.2.1 Künstliche Hindernisse 13

4.2.2.2 Natürliche Hindernisse 13

4.3 Hybride Methode 13

4.4 Berechnungsverfahren 14

4.5 Ergebnisdarstellung 14

5 Konfliktplan 15



3

6 Maßnahmenplan 16

6.1 Dringlichkeit der Maßnahme 16

6.2 Umsetzung in der Bauleitplanung 17

7 Erfassung der notwendigen Daten 17

7.1 Digitalisierung 17

7.2 Kartengrundlagen 18

8 Kosten 18

8.1 Größe des Untersuchungsgebietes 19

8.2 Anzahl der Lärmquellenarten 19

8.3 Verwertbarkeit der Unterlagen 19

8.4 Komplexität der vorhandenen Lärmquellen 19

8.5 Bebauungsstruktur 19

8.6 Vorliegen digitaler Datenbestände 20

9 Erläuterung von Begriffen 20

Anhang

Literaturverzeichnis 22

Vorschlag eines Ausschreibungstextes 24

Vorschlag eines Werkvertrages 32

Durchführungserlaß § 47a BImSchG 36

Abbildung einer Modell – Karte zur Gebietseinstufung 43

Abbildungen von Schallimmissions- und Konfliktplänen 44
(vereinfachte Methode)

Abbildungen von Schallimmissions- und Konfliktplänen 49
(exakte Methode)



4

Vorwort

Der Lärm zählt zu den bedeutenden umweltrelevanten Themen unserer Zeit. Unsichtbar, ge-
ruchlos, ohne Rückstände – aber überall gegenwärtig – macht er sich breit und gefährdet das
seelische und körperliche Wohlbefinden der Menschen. Für sehr viele Menschen stellt die
Belastung durch Lärm eine zunehmende Einschränkung der Lebensqualität dar. Besonders
nachteilig wirkt sich die starke Zunahme des Straßenverkehrs aus. An vielen Hauptverkehrs-
straßen liegen die Lärmbelastungen bereits im gesundheitsschädlichen Bereich.

Lärmschutz stellt in den Kommunen daher einen gewichtigen Faktor bei der Interessenab-
wägung dar.

Seit der Neufassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Jahre 1990 sind die Gemein-
den verpflichtet, die Belastung durch Lärm zu erfassen und ihre Auswirkung auf die Umwelt
festzustellen. Im Rahmen eines Pilotprojektes hat sich das Landesamt für Umweltschutz und
Gewerbeaufsicht mit der Aufstellung eines Schallimmissionsplanes befaßt. Die gesammelten
Erfahrungen sind in die vorliegende Handlungsanleitung eingeflossen.

Sowohl bei kommunalen Aufgabenstellungen, wie z.B. der Flächennutzungsplanung oder
Verkehrswegeplanung, als auch bei Vorhaben von regionaler Tragweite, ist vorsorgend der
Schutz der Bevölkerung vor Lärm zu berücksichtigen. Die Ausführungen in der Broschüre
sollen es den Kommunen erleichtern, bei der Planung von Wohngebieten und lärmintensiven
Verkehrs- und Gewerbeflächen gesundheits- und umweltverträgliche Entscheidungen zu tref-
fen.

Mainz, im November 1999

(Dr. Koschwitz)
– Präsident –



5

1 Einleitung

Nach einer Studie des Umweltbundesamtes fühlen sich heute über 70% der Bevölkerung der
Bundesrepublik Deutschland durch Lärm gestört. An erster Stelle der Verursacherskala steht
der Straßenverkehrslärm.

Die wachsende Mobilität der Bevölkerung und das damit verbundene Ansteigen des Individual-
verkehrs sind eine wesentliche Ursache für die ständig zunehmende Lärmbelastung. Von die-
ser Belastung fühlen sich insbesondere die Bürger in Wohn- und Erholungsgebieten immer
mehr betroffen.

Als Konsequenz des hohen Belästigungsgrades der Bevölkerung durch Lärm und der damit
verbundenen gesundheitlichen Risiken wurde die Pflicht zur systematischen Lärmminderungs-
planung für bestimmte Gebiete in das BImSchG aufgenommen. Sie wurde im § 47a des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes festgelegt. Dieser hat folgenden Wortlaut:

§ 47a Lärmminderungspläne

(1) In Gebieten, in denen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche hervorgerufen
werden oder zu erwarten sind, haben die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen
Behörden die Belastung durch die einwirkenden Geräuschquellen zu erfassen und ihre Auswir-
kungen auf die Umwelt festzustellen.

(2) Die Gemeinde oder die nach Landesrecht zuständige Behörde hat für Wohngebiete und
andere schutzwürdige Gebiete Lärmminderungspläne aufzustellen, wenn in den Gebieten nicht
nur vorübergehend schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche hervorgerufen werden
oder zu erwarten sind und die Beseitigung oder Verminderung der schädlichen Umweltein-
wirkungen ein abgestimmtes Vorgehen gegen verschiedenartige Lärmquellen erfordert. Bei
der Aufstellung sind die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung zu beachten.

(3) Lärmminderungspläne sollen Angaben enthalten über

1. die festgestellten und die zu erwartenden Lärmbelastungen
2. die Quellen der Lärmbelastungen und
3. die vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung oder zur Verhinderung des weiteren

Anstieges der Lärmbelastung

(4) § 47 Abs. 3 gilt entsprechend

Der hier angesprochene § 47 Abs. 3 lautet:

(3) Die Maßnahmen des Luftreinhalteplans sind durch Anordnungen oder sonstige Entschei-
dungen der zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach ande-
ren Rechtsvorschriften durchzusetzen. Sind in dem Luftreinhalteplan planungsrechtliche Fest-
legungen vorgesehen; haben die zuständigen Planungsträger zu befinden, ob und inwieweit
Planungen in Betracht zu ziehen sind.

In Rheinland-Pfalz liegt die Aufgabe der Erstellung von Lärmminderungsplänen bei den Kom-
munen. Zur Erreichung der angestrebten Ziele und zur einheitlichen Durchführung der erfor-
derlichen Unterstützungen und Maßnahmen wurde den Gemeinden mit dem Rundschreiben
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des Ministeriums für Umwelt und Forsten vom 18. März 1996 [2] die notwendigen Erläuterun-
gen und Hinweise an die Hand gegeben.

Die vorliegende Handlungsanleitung soll als weitere Hilfestellung den verantwortlichen Behör-
den und allen sonstigen Beteiligten aufzeigen, wie die Umsetzung des § 47a BImSchG mög-
lichst effizient vollzogen wird.

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht bietet zur Klärung von Grundsatz-
fragen auch hinsichtlich der Aufgabenstellung sowie zur Beratung von Kommunen und beauf-
tragten Ingenieurbüros seine Unterstützung an.

2 Reihenfolge des Vorgehens

Der Lärmminderungsplan setzt sich aus der Vorprüfung, ob schädliche Umwelteinwirkungen
vorliegen und mehreren Einzelplänen zusammen. Dies sind Schallimmissionspläne, Immissions-
empfindlichkeitspläne, Konfliktpläne und Maßnahmenpläne.

Es empfiehlt sich daher, die Bearbeitung eines Lärmminderungsplanes in folgender Reihenfol-
ge vorzunehmen, die sich organisatorisch und technisch als praktikabel erwiesen hat:

1. Abschätzen, für welche schutzwürdigen Gebiete Schallimmissionspläne erstellt werden
sollen
Schutzwürdige Gebiete sind Flächen, bei denen mit störenden Geräuscheinwirkungen zu
rechnen ist. Lärmminderungspläne sind nur für solche schutzwürdigen Gebiete zu erstel-
len, in denen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Lärm) hervorgerufen wer-
den oder zu erwarten sind. Eine flächendeckende Erhebung ist deshalb für die Lärmmin-
derungsplanung nicht zwingend erforderlich, kann allerdings für großräumige Maßnahmen-
planungen notwendig werden. Außerdem bietet die flächendeckende Erhebung einen er-
heblichen Nutzen für Bauleitplanungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen.

2. Zusammentragen der Daten
Folgende Daten sind zu erfassen und in rechnerverwertbarer Form abzuspeichern:
Die Koordinaten, Schallpegel und Einwirkzeiten der im Durchführungserlaß unter Nr. 2.3
aufgeführten Geräuschquellen (siehe Anhang). Die Koordinaten und akustischen Eigen-
schaften aller natürlichen und künstlichen Hindernisse (Topographie, Gebäude und sonsti-
ge Hindernisse). Gegebenenfalls können die entsprechenden Daten beim Landes-
vermessungsamt Koblenz bezogen werden.

3. Berechnen und Darstellen der Schallimmissionspläne
Flächendeckende Berechnung aller Arten von lärmrelevanten Schallquellen, getrennt nach
Tages- und Nachtzeit. Darstellung als Lärmkontur, d. h. Linien (Isophonen) gleichen Beurtei-
lungspegels oder Flächen gleicher Beurteilungspegel.

4. Festlegen der Immissionsgrenz- oder -richtwerte je nach Nutzung (Immissionsempfind-
lichkeitsplan)
Zur Festlegung der Grenze der schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm in der Lärm-
minderungsplanung werden keine neuen Grenzwerte definiert, sondern es wird auf beste-
hende Regelungen und Verordnungen zurückgegriffen. In dem Durchführungserlaß unter
Nr. 5.2 sind diese Regelungen und die entsprechenden Immissionsgrenz- oder -richtwerte
aufgeführt (siehe Anhang).
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5. Berechnen und Darstellen der Konfliktpläne
Durch Vergleich (Subtraktion) der Schallpegel der Schallimmissionspläne mit den entspre-
chenden Immissionsgrenz- und -richtwerten werden flächenhaft die Gebiete gekennzeich-
net und dargestellt, in denen Überschreitungen auftreten. Um eine mögliche Summen-
wirkung aus verschiedenen Emittentenarten berücksichtigen zu können, sind Unterschrei-
tungen von bis zu 5 dB(A) mit zu erfassen.

6. Erstellen der Maßnahmenpläne
Ausarbeiten und Darstellen von Maßnahmen zum Schallschutz einschließlich deren Reihen-
folge zur Realisierung. Darstellen der erzielbaren Pegelminderungen oder Schallpegel, ggf.
in Schallimmissionsplänen.

Im folgenden wird auf die einzelnen Punkte näher eingegangen:

3. Vorprüfung

Es sind zunächst die Flächen zu ermitteln, in denen mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer
Überschreitung der nutzungsabhängigen Immissionsgrenz und -richtwerte zu rechnen ist. Dazu
zählen nicht nur, bestehende Flächen mit vorhandener Baunutzung, sondern auch Flächen, in
denen Wohngebiete oder sonstige schutzwürdige Gebiete geplant sind.

Um den Aufwand möglichst gering zu halten, kann auf eine exakte Ermittlung der Schall-
immissionen in dieser Phase verzichtet und stattdessen einfache Abschätzmethoden ange-
wendet werden (siehe auch 4.1).

Grundlage für eine solche Abschätzung sind Verkehrszähldaten oder Informationen aus Ver-
kehrsmengenkarten. Industrie- und Gewebebetriebe sowie einzelne gewerbliche Schallquellen
sind ebenfalls zu berücksichtigen. Auskünfte können u.a. die folgenden Behörden geben:

Struktur- und Genehmigungsdirektionen
Süd: Nord:
Regionalstelle Regionalstelle Regionalstelle Regionalstelle Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Gewerbeaufsicht Gewerbeaufsicht Gewerbeaufsicht Gewerbeaufsicht
Kaiserstr. 31 Karl-Helfferich-Str. 2 Schloßstr. 43-47 Ostallee 31 Hauptstr. 199
55116 Mainz 67433 Neustadt/Wstr. 56068 Koblenz 54290 Trier 55743 Idar-Oberstein

Deutsche Bahn AG Straßen- und Verkehrs- Landesvermessungs- Katasteramt
Frankfurt/Main amt Worms amt Rheinland-Pfalz Mainz
Friedrich-Ebert-Anlage 35 Andreasstr. 17 Ferdinand-Sauerbruch-Str. 15 Erthalstr. 2
60327 Frankfurt/Main 67547 Worms 56073 Koblenz 55118 Mainz

4 Schallimissionsplan

Wenn die Vorprüfung ergeben hat, daß Flächen vorhanden sind, in denen mit Überschreitun-
gen der Immissionsgrenz- und -richtwerte gerechnet werden muß, ist ein Schallimmissions-
plan zu erstellen. Bestandteile des Schallimmissionsplans sind der Schallquellenplan (siehe
4.2.1) und der Hindernisplan (siehe 4.2.2). Beim Hindernisplan werden z.B. Gebäude, natürli-
che Hindernisse berücksichtigt. Diese können auch in einem Plan dargestellt werden.
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Im folgenden wird unter 4.1 und 4.2 zwischen einer „Vereinfachten Methode“ und einer „Ex-
akten Methode“ unterschieden. Die Rechenergebnisse, die sich aufgrund der „Vereinfachten
Methode“ ergeben, können für die konkrete Maßnahmenplanung, Bauleitplanung, Planfest-
stellungsverfahren und die konkrete Anlagenplanung nicht weiter verwendet werden.

Die „Exakte Methode“ ist grundsätzlich für alle weiteren Verwendungszwecke geeignet. Eine
weitere Methode ist die „Hybride Methode“, die unter 4.3 näher beschrieben wird.

4.1 Vereinfachte Methode

In Ausnahmefällen, z.B. bei einfachen Schallausbreitungsbedingungen in nahezu ebenem
Gelände, kann eine vereinfachte Methode zur Erstellung eines Schallimmissionsplans oder als
einfache Abschätzmethode angewendet werden.

Aus dem Flächennutzungsplan und anderen Karten (Flurkarten, Katasterpläne... usw.) werden
die Wohn- und schutzwürdigen Gebiete sowie die Schallquellen digitalisiert. Dabei sind auch
künftige Planungen zu berücksichtigen. Die bauliche Nutzung nach Baunutzungsverordnung
ist bei der Digitalisierung bereits mit in den Rechner einzugeben. Diese Daten werden später
bei der Ermittlung der Konfliktgebiete wieder benötigt.

Da die Ermittlung der Schalleinwirkungen bei der vereinfachten Methode nur überschlägig
erfolgt, ist es nicht erforderlich, die natürlichen und baulichen Hindernisse exakt zu berück-
sichtigen und zu digitalisieren.

Um für die Berechnung auf eine zeit- und kostenaufwendige Digitalisierung der Gebäude und
sonstiger baulicher Hindernisse (Mauern, Wälle) zu verzichten, ist die Pegelabnahme mit zu-
nehmender Entfernung von dem Emittenten mit einer Dämpfungskonstanten zu berechnen.
Diese ist nur von der flächenhaften Dichte der Bebauung abhängig.

Entsprechend  dem  Entwurf  der  DIN  45682  „Schallimmissionspläne“  kann  mit  Hilfe  einer
vereinfachten Methode die Bebauung berücksichtigt werden. Dabei ist zwischen regelmäßi-
ger- oder lockerer Bebauung zu unterscheiden. Für die Schallausbreitung bei regelmäßiger
Bebauung ist der Anteil der Gebäudefassaden an der Länge der Bebauungsfront und bei lok-
kerer Bebauung die Grundflächenzahl (GRZ) maßgebend.

Im Anhang werden Darstellungen eines Schallimmissionsplans mit der Berechnung der Schall-
ausbreitung durch pauschale Bebauungsdämpfung gezeigt (siehe Abb. 2 und 3).

4.2 Exakte Methode

Bei dieser Methode sind Schallquellen, Gelände und Hindernisse „exakt“ zu ermitteln und in
rechnerverwertbarer Form abzuspeichern (Digitalisierung).
„Exakt“ bedeutet so zu erfassen, wie es für eine Einzelbegutachtung beispielsweise im Rah-
men eines Bauleitplanverfahrens erforderlich wäre. Hierbei können ggf. vorhandene digitale
Daten verwendet werden, z.B. vom Landesvermessungsamt Koblenz.

Darstellungen im Anhang zeigen einen Schallimmissionsplan der nach der exakten Methode
berechnet wurde (siehe Abb. 7 und 8).
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4.2.1 Schallquellenplan

Für die Tages- und Nachtzeit wird jeweils ein Schallquellenplan erstellt, in dem die Schall-
emissionen der verschiedenen im Durchführungserlaß aufgeführten Schallquellen dargestellt
werden. Eine Zusammenfassung aller Schallquellen ist nicht möglich, da verschiedene Beur-
teilungskriterien bestehen. Die Tageszeit umfaßt den Zeitraum von 06:00 – 22:00 Uhr, die Nacht-
zeit von 22:00 – 06:00 Uhr. Für Freizeitanlagen ist die Tageszeit in Abschnitte innerhalb und
außerhalb der ruhebedingten Zeit sowie für Sonn- und Feiertage unterteilt.

4.2.1.1 Schallquelle Straße

Die Schalleinwirkungen von Straßen sollen grundsätzlich durch Berechnungen ermittelt wer-
den. Die Anlage l der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) [5] und die Berechnungs-
vorschrift „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS-90) [7] des Bundesministers für
Verkehr sind hier heranzuziehen.

Folgende Daten sind für die Berechnung erforderlich:

● mittlere stündliche oder tägliche Verkehrsmenge,
● Anteil der LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t (Tag- und Nachtzeit ge-

trennt),
● zulässige Höchstgeschwindigkeit der PKW und LKW,
● Art des Straßenbelags,
● Straßensteigungen größer 5%,
● Regelquerschnitt der Straße, bzw. Abstand der äußeren Fahrstreifen,
● Positionen lichtzeichengeregelter Kreuzungen,
● Karten im geeigneten Maßstab, um die Lage der Straße auf 1 m und die Höhe der Fahr-

bahn auf 0,5 m genau zu ermitteln.

Ein wesentlicher Teil der Informationen kann aus Verkehrsmengenkarten, Generalverkehrsplänen
oder eigenen bzw. fremden Verkehrsmengenzählungen entnommen werden. Sofern nur der
durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) als Information vorliegt, können hilfsweise nach RLS-
90 der typische LKW-Anteil und die Verteilung auf die Tag- und Nachtzeit ermittelt oder ver-
gleichbare bekannte Verteilungen zugrunde gelegt werden. Die von öffentlich gewidmeten Park-
plätzen ausgehenden Schallemissionen sind nach der RLS-90 zu ermitteln.

Folgende Parameter sind als Grundlage für die Berechnung einzugeben:

● Parkplatztyp (PKW, Omnibus, LKW),
● Anzahl der Fahrbewegungen je Stunde und Stellplatz,
● Anzahl der Stellplätze.

Stellplätze am Straßenrand sind in der Regel nicht zu betrachten. Kritische Verkehrsmengen
auf Parkplätzen sind z.B. in der RLS 90 und der Parkplatzlärmstudie des Bayrischen Landes-
amtes für Umweltschutz [8] zu finden.
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4.2.1.2 Schallquelle Bahn

Auch die von Bahnstrecken ausgehenden Schalleinwirkungen sollen grundsätzlich durch Be-
rechnungen ermittelt werden. Das Verfahren dazu ist in Anlage 2 der Verkehrslärmschutzver-
ordnung und der Richtlinie „Schall 03“ [9], der Deutschen Bundesbahn, beschrieben.

Folgende Daten sind für die Berechnung erforderlich:

● Art der Schienenfahrzeuge,
● Anzahl der Züge in der Tag- und Nachtzeit,
● typische Länge der Züge,
● Geschwindigkeiten der Züge auf dem betreffenden Streckenabschnitt,
● Anteil der Wagen mit Scheibenbremsen,
● Art der Bettung (Schotter, Beton, Holz- oder Betonschwellen),
● Spezielle Fahrwegeigenschaften (Brücken, Bahnübergänge, Gleisbögen mit auftretenden

Kurvenquitschen),
● Karten im geeigneten Maßstab, um die Lage der Gleise auf 1 m genau zu erkennen,
● Höhen der Gleise; diese sind auf 0,5 m genau zu ermitteln. (Planunterlagen müssen die

Streckenkilometrierung enthalten um Informationen zu Änderung von Eigenschaften wie
Geschwindigkeit und Fahrbahnart umsetzen zu können).

Zur Ermittlung der genannten Verkehrsinformationen kann die Deutsche Bahn AG, Frankfurt,
angesprochen werden. Schallemissionen von Rangierbahnhöfen können nach der Richtlinie
„Akustik 04“ [10] der Deutschen Bundesbahn, berechnet werden. Die erforderlichen Informa-
tionen zum Beriebsablauf ist mit der Bahnhofsleitung vor Ort zu ermitteln.

Die von Stadtbahnen ausgehenden Schallpegel sind nach der 16. BImSchV [5] und Teilen der
Richtlinie „Schall 03“ zu berechnen. Zusätzlich können Informationen aus der VDI 2716 „Luft-
und Körperschall bei Schienenbahnen des städtischen Nahverkehrs“ [11] entnommen wer-
den. Grundlage der Berechnung sind Verkehrsdaten der Deutschen Bundesbahn, unterteilt in
Tages- und Nachtzeit.

4.2.1.3 Schallquelle Gewerbe

Die Emissionen von gewerblichen Anlagen, können aufgrund deren Vielfalt meist nicht ohne
Schwierigkeiten ermittelt werden.

Als Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlagen dienen die TA - Lärm [6].

Für neu geplante Gewerbe- und Industrieflächen sind, sofern die Art der anzusiedelnden Be-
triebe noch nicht bekannt ist, die flächenbezogenen Schalleistungspegel der DIN 18005 „Schall-
schutz im Städtebau“ [12] anzuwenden.
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Diese betragen für uneingeschränkte Nutzung:

tags nachts

Industriegebiet 65      65    dB(A)/m2

Gewerbegebiet 60 60/45*) dB(A)/m2

*) für Einhaltung der im Gebiet
geltenden Immissionsrichtwerte

Diese Werte verstehen sich als Schalleistungspegel je m2 Gebietsfläche. Deren Anwendung
liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Schallquellen gleichmäßig über das gesamte Gebiet
verteilen. In Bebauungsplänen festgelegte Nutzungsbeschränkungen der Betriebe oder Aufla-
gen der Überwachungs- und Genehmigungsbehörden sind dabei zu berücksichtigen und füh-
ren gegebenenfalls zu anderen Ansätzen für die Schallemissionen.

Bei bestehenden Betrieben mit bekannter Nutzung und keiner zu erwartenden Änderung sind
die tatsächlichen Schallemissionen zu ermitteln. Hier sind die Überwachungs- und Genehmi-
gungsbehörden zu beteiligen. Bei diesen Behörden liegen über emissionsintensive (laute) Be-
triebe in der Regel Erkenntnisse über Art und Umfang der Emissionen und/oder Immissionen
in der Nachbarschaft vor. Teilweise sind Angaben sind auch bei den entsprechenden Berufs-
verbänden oder den Berufsgenossenschaften vorhanden.

In besonderen Fällen können Messungen auf dem Betriebsgelände durchgeführt werden. Eine
weitere Möglichkeit besteht darin, die Schallimmissionen an ausgewählten Punkten in der
Nachbarschaft zu messen und daraus Ersatzschallquellen, die den Betrieb repräsentieren sol-
len, zu berücksichtigen.

4.2.1.4 Schallquelle Sport

Die Informationen über die Schallemissionen von Sportanlagen haben sich in den letzten Jah-
ren so verdichtet, daß für praktisch jede Breitensportart typische Schalleistungspegel bekannt
sind. Für die rechnerische Ermittlung ihrer Schalleinwirkungen sind deshalb neben der Sport-
art nur die Nutzungszeiten erforderlich.

Angaben über Schallemissionen sind in der Veröffentlichung Geräuschentwicklung von Sport-
anlagen und deren Qualifizierung für immissionsschutztechnische Prognosen [14] enthalten.

Zur Sportanlage zählen auch Einrichtungen, die mit der Anlage in einem engen räumlichen
und betrieblichen Zusammenhang stehen. Auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie
des Zu- und Abgangs gehören zur Nutzungsdauer der Sportanlage.

Beachtet werden muß bei der Ermittlung der Schallemissionen, daß die Beurteilungszeiträume
nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) [15] teilweise von denen der an-
deren Vorschriften abweichen. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, sich im Rahmen der Ermitt-
lungen nach § 47a BImSchG auf die größtmögliche Auslastung der Sportanlage zu konzen-
trieren.
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4.2.1.5 Schallquelle Freizeit- / Schießsportanlagen

Freizeitanlagen können gemäß Anhang B der „Freizeitlärm Richtlinie“ der Musterverwaltungs-
vorschrift des Länderausschuß für Immissionsschutz (LAI) [16] erfaßt und beurteilt werden. Bei
der Ermittlung von Schießlärm ist die VDI 3745 [18] zu beachten. Gemäß der neuen TA-Lärm
ist die VDI 3745 (A.1.6) mit den in der TA-Lärm gemachten Änderungen und Zuständigkeiten
anzuweden. Weitere Angaben können der Veröffentlichung „Geräuschemissionsprobleme und
ihre Lösung im Schießstandbau“ [19] entnommen werden.

4.2.1.6 Schallquelle Luftverkehr

Für Flughäfen, die unter das Fluglärmgesetz fallen, werden Fluglärmbereiche definiert und in
Karten eingetragen. Die nach dem Fluglärmgesetz [20] festgelegte äußere Fluglärmzone zeigt
allerdings nur den Bereich bis 67 dB(A).

Sind darüber hinaus weitere Fluglärmschutzzonen ausgewiesen, die Fluglärmeinwirkungen
bis zu einem äquivalenten Dauerschallpegel von 62 dB(A) dokumentieren, sind diese zu ver-
wenden.

Die von Flügen der allgemeinen Luftfahrt, also von Privat- oder Sportfliegern, in der Umge-
bung von Landeplätzen ausgehenden Schalleinwirkungen sind nach der DIN 45643 „Messung
und  Beurteilung  von  Flugzeuggeräuschen“  [21]  für  jede  Betriebsrichtung  getrennt,  unter
Berücksichtigung möglicher Tonzuschläge und Ruhezeitzuschläge (auch für den Sonn- und
Feiertag), zu ermitteln.

Des weiteren wird der Entwurf „Vorläufige Richtlinie zur Ermittlung und Bewertung von Flug-
lärmimmissionen im Umfeld von Landeplätzen im Lande Brandenburg“ [17] empfohlen.

4.2.1.7 Schallquelle Wasserverkehr

Die vom Schiffsverkehr ausgehenden Schallemissionen werden nach DIN 18005, Teil 1 [12]
berechnet.

Folgende Parameter sind hierfür erforderlich:

● Anzahl der Motorschiffe je Stunde oder Tageszeit,
● Anzahl der Sportmotorboote je Stunde oder Tageszeit.

Nach einer in dieser DIN angegebenen Beziehung können hiermit die Schallemissionen be-
rechnet werden.

4.2.2 Hindernisplan

Die Schallausbreitung wird wesentlich beeinflußt durch Hindernisse. Diese können durch Ab-
schirmung pegelmindernd, oder Pegel durch Reflexion des Schalls an ihrer Oberfläche ver-
stärkend wirken. Insbesondere treten erhöhte Pegel bei Mehrfachreflektionen auf, wenn eine
Straße zwischen geschlossenen Häuserfronten (Lückenanteil <30%) verläuft. Hierbei ist das
Verhältnis von der Höhe der Bebauung zur Straßenbreite zu berücksichtigen.

Um Schallimmissionen berechnen zu können, sind deshalb Informationen über alle Arten von
Hindernissen erforderlich.
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4.2.2.1 Künstliche Hindernisse

Bauliche oder künstliche Hindernisse sind beispielsweise alle Gebäude und Lärmschutzwände
oder -wälle. Diese sind hinsichtlich ihrer räumlichen Lage (Rechtswert, Hochwert und Höhe)
digital zu erfassen und im Rechner zu speichern. Die Erfassung sollte eine Genauigkeit von
<1m für den Rechts- und Hochwert erlauben; die Höhe über Gelände ist mit einem relativen
Höhenfehler <10% zu bestimmen. Für aktive Lärmschutzmaßnahmen ist die Lagegenauigkeit
im Grundriß mit ≤0,2m zu erfassen. Bei Lärmschutzwänden ist zusätzlich die Angabe, ob eine
oder beide Seitenflächen schallabsorbierend nach ZTV-Lsw 88 [22] sind, mit einzubeziehen. In
der Regel ist es ausreichend, die Höhen der baulichen Hindernisse relativ auf das Niveau des
umgebenden Geländes zu beziehen. Geeignete Rechenprogramme sind in der Lage, zusam-
men mit den Geländehöhen aus relativen Höhenangaben (Höhen über Gelände) absolute Hö-
hen zu ermitteln.
Es können je nach gewünschter Genauigkeit die Gebäudeumrisse relativ exakt digitalisiert
oder mittels eines einfachen Polygons abgebildet werden (gemäß akustischer Relevanz). Bei
Gebäuden entlang maßgebender Verkehrswege kann auch die Erfassung der Firstlinien von
Steildächern erforderlich werden. Auf die Digitalisierung kleiner Hindernisse (Kantenlänge <2m)
mit niedriger Höhe, z.B. für Gebäude (Höhe <2m über Gelände), kann verzichtet werden, wenn
sie nicht direkt an einer Schallquelle stehen.

4.2.2.2 Natürliche Hindernisse

Natürliche Hindernisse sind Geländeformationen, die gleichfalls digital zu erfassen sind. Als
Grundlage für die Erfassung sind Höhenlinien mit einem vertikalen Abstand von maximal 5 m,
besser 1 bis 2 m, sinnvoll. Möglich ist die Ermittlung der Geländehöhen auch durch die Höhen-
angaben an topographischen Punkten.

Aus den linien- oder punktweisen Angaben werden durch Interpolation die Höhe anderer Hin-
dernisse oder sonstiger Objekte mit relativer Höhenangabe berechnet.

Dammlagen von Verkehrswegen und Geländebruchkanten sind auch als natürliche Hindernis-
se zu betrachten.

4.3 Hybride Methode

Bei der hybriden Methode, werden sowohl die Verwendung von pauschalen Bebauungsdämp-
fungsmaßen (siehe 4.1), oder die Berücksichtigung von einzelnen Häusern und anderen Einzel-
hindernissen (siehe 4.2), berücksichtigt.

Befinden sich beispielsweise in locker bebauten Gebieten „markante“ einzelne größere Ge-
bäude, die für die angenommenen Bebauungsdämpfungsmaße nicht typisch sind, werden die
Bebauungsgebiete als Polygonzüge (mit Bebauungsdämpfungsmaßen) und die sich darin
befindlichen markanten Einzelobjekte ebenfalls digitalisiert.

Der Vorteil dieser Methode begründet sich darin, daß ebenfalls mit geringem Aufwand deutlich
bessere Ergebnisse als mit der vereinfachten Methode erzielt werden.
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4.4. Berechnungsverfahren

Derzeit gibt es mehrere Anbieter von Programmen für die Erstellung von großflächigen Schall-
immissionsplänen. Folgende Kriterien sollte ein solches Rechenprogramm erfüllen:

● Nachbildung  der  Richtlinien  und  Vorschriften  RLS-90  [7],  Schall  03  [9],  VDI  2714  [24],
VDI 2720 [25],

● Berechnung alternativ mit Einzelgebäuden oder mit flächenhaften Bebauungsdämpfungen,
● Zuordnung von Ordnungskriterien zu den digitalisierten Daten,
● separate Berechnung für einzelne Schallquellen oder Gruppen von Quellen,
● punktgenaue Berechnung in benutzerdefiniertem Raster,
● Kapazität für eine Berechnungsfläche von mehr als 20 km2,
● Definition flächenbezogener Nutzungen oder Grenzwerte,
● Pegeldifferenz- bzw. Additionsrechnungen, auch energetisch,
● Möglichkeit der Berechnung von Reflektionen ≥ 1.Ordnung,
● Einzelzahlbewertung unter Berücksichtigung von Pegelhöhe und Zahl der betroffenen Ein-

wohner.

Um mit Sicherheit davon ausgehen zu können, daß Konfliktbereiche (Überschreitung der Richt-
werte) erkannt werden, sind Annahmen, die unter Umständen bei Schallemissionen getroffen
werden müssen, im Zweifelsfall höher zu treffen. Bei Abschirmungen oder anderen pegelmin-
dernden Einflüssen sind geringere Werte anzusetzen.

Die Berechnung sollte für den gesamten Plan in einer einheitlichen Höhe über Gelände (emp-
fohlen: 4 m) durchgeführt werden. Bei Bedarf können zusätzlich Berechnungen in anderen
Höhen sinnvoll sein. Das Raster der Berechnungspunkte sollte 10 m betragen, sofern nicht im
Einzelfall für eine genauere Aussage kleinere Abstände sinnvoll sind.

4.5 Ergebnisdarstellung

Darstellungen der Berechnungsergebnisse erfolgen in der gesamten Fläche des betrachteten
Gebietes als Linien gleicher Beurteilungspegel oder Flächen gleichen Beurteilungspegel-
bereichs. Die Unterteilungen sollten nach Möglichkeit einheitlich 5 dB(A) nicht übersteigen
und mindestens folgende Ober- und Untergrenzen darstellen:

tags: von 40 bis über 75 dB(A)
nachts: von 30 bis über 65 dB(A)

Bei der Auswahl der Farben sind für die Lärmbelastungsstufen die Angaben der DIN 18005,
Teil 2 [13] zu beachten (vgl. Legenden in den Abbildungen).

In den Abbildungen 1 bis 11 der Anlage sind die Digitalisierungsgrundlagen und die daraus er-
rechneten Ergebnisse als Beispiele dargestellt:

Mit Unterstützung des Ministerium für Umwelt und Forsten hat das LfUG ein Pilotprojekt in der
Stadt Oppenheim durchgeführt. Ein Ausschnitt der Schallimmissions- und Konfliktpläne aus
dem Pilotprojekt sind in den Abb. 1 bis 11 dargestellt:
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Abbildung 1: Modell-Karte
Digitales Modell mit der Darstellung der natürlichen und künstlichen Hinder-
nisse, des Geländes, der Gebiete unterschiedlicher Nutzungen (soweit Wohn-
gebiete und schutzwürdige Gebiete nach der BauNVO entsprechend § 47a
BImSchG betroffen sind) sowie der Emittenten von Straßenverkehr und Schie-
nenverkehr.

Abbildung 2: Schallimmissionsplan Straßenverkehr am Tag (vereinfachte Methode)

Abbildung 3: Schallimmissionsplan Schienenverkehr am Tag (vereinfachte Methode)

Abbildung 4: Konfliktplan Straßenverkehr am Tag (vereinfachte Methode)

Abbildung 5: Konfliktplan Schienenverkehr am Tag (vereinfachte Methode)

Abbildung 6: Konfliktplan Straßen- und Schienenverkehr am Tag (vereinfachte Metho-
de)

Abbildung 7: Schallimmissionsplan Straßenverkehr am Tag (exakte Methode)

Abbildung 8: Schallimmissionsplan Schienenverkehr am Tag (exakte Methode)

Abbildung 9: Konfliktplan Straßenverkehr am Tag (exakte Methode)

Abbildung 10: Konfliktplan Schienenverkehr am Tag (exakte Methode)

Abbildung 11: Konfliktplan Straßen- und Schienenverkehr am Tag (exakte Methode)

5 Konfliktplan

Im Konfliktplan werden die Flächen dargestellt, in denen die Immissionsgrenz- oder -richtwerte
überschritten/unterschritten (vgl. auch Definition) werden.

Dazu sind Baugebiete und andere schutzwürdige Gebiete entsprechend ihrer vorhandenen
oder geplanten Nutzung zu ermitteln und in rechnerverwertbarer Form zu speichern (Digitali-
sierung der Umgrenzung).

Als Grundlage für die Nutzungseinstufungen gilt die Baunutzungsverordnung [3].

Der Konfliktplan muß für jede Lärmquellenart einzeln erstellt werden. Um die durch Kumulati-
on mehrerer Schallquellen entstehende Lärmbelästigung zu erkennen, ist auch eine Überlage-
rung der Richtwertüberschreitungen aller Lärmquellenarten durchzuführen. Eine Addition der
verschiedenen Immissionspegel ist aufgrund der unterschiedlichen Beurteilungs- und Ermitt-
lungsgrundlagen nicht vorgesehen.

Ein Konfliktplan entsteht durch Differenzbildung des jeweiligen Schallimmissionsplans mit den
entsprechenden nutzungsabhängigen Immissionsgrenz- oder -richtwerten. Die Betrachtung
wird für die gesamte Fläche des Schallimmissionsplans durchgeführt. Darzustellen sind in Ab-
stufungen von höchstens 5 dB(A) die Überschreitungen der jeweiligen Richtwerte. Aber auch
die Unterschreitungen der Richtwerte bis mindestens 5 dB(A) müssen dargestellt werden. Bei
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der Überlagerung mehrerer Konfliktpläne können sich durch die Addition der ermittelten
Imissionen schädliche Umwelteinwirkungen in Gebieten ergeben, in denen für sich betrachtet
die zulässigen Werte unterschritten werden. Die Darstellung erfolgt flächenhaft im Maßstab
des Schallimmissionsplans getrennt für die Tag- und Nachtzeit.

In den Abb. 4 bis 6 (vereinfachte Methode) und Abb. 9 bis 11 (exakte Methode) sind Konflikt-
pläne für die Emittentenarten Straße und Schiene dargestellt. Hierbei zeigen die Abb. 6 und 11
eine Überlagerung der Konfliktpläne für Straße und Schiene.

6 Maßnahmenplan

Der Maßnahmenplan stellt Maßnahmen und Möglichkeiten zur Minderung der Lärmeinwirkungen
dar. Er soll unter Beteiligung der Fachbehörden ein abgestimmtes Vorgehen bei der Lärmmin-
derungsplanung sicherstellen.

Wertvolle Hinweise hierzu können z.B. dem Handbuch Lärmminderungspläne des Umwelt-
bundesamtes [23] entnommen werden.

Die folgende Aufzählung ist keineswegs vollständig. Es wird immer auf spezielle Randbedin-
gungen in einer Gemeinde ankommen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Maßnahmen sollten an der Schallquelle ansetzen, erst an letzter Stelle stehen passive
Schallschutzmaßnahmen  wie  Schallschutzfenster.  Bei  der  Erarbeitung  eines  Maßnahmen-
planes sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:

1. Minderung des Schallpegels an der Quelle,
2. Verlegung der Schallquelle (z.B. Bündelung),
3. Aktive Maßnahmen (Schallschutzwände oder -wälle),
4. Passive Maßnahmen (schalldämmende Fenster und Fassaden).

Städteplanerische und architektonische Belange müssen hierbei integriert werden.

Mögliche Einzelmaßnahmen sind im Durchführungserlaß unter 6.4 aufgeführt.

Neben den technischen und organisatorischen Maßnahmen ist auch die Dringlichkeit und da-
mit die anzustrebende Reihenfolge für deren Verwirklichung anzugeben. Ziel ist, die je nach
Lärmquellen individuellen Richtwerte einzuhalten. Eine Unterschreitung der Richtwerte ist an-
zustreben, sofern dies nach dem Stand der Lärmminderungstechnik möglich und verhältnis-
mäßig ist.

6.1 Dringlichkeit der Maßnahmen

Mathematische Verfahren zur Ermittlung der Reihenfolge oder Dringlichkeit der durchzufüh-
renden Maßnahmen sind ansatzweise in der Literatur zu finden; eine einfache, leicht handhab-
bare Vorgehensweise, die eine Bewertung ergibt, kann jedoch nicht angegeben werden. Da-
mit auch Mehrfachbelastungen durch verschiedene Emittenten in der Dringlichkeitsbewertung
berücksichtigt werden, sollte von dem Gesamtkonfliktplan (Überlagerung der für die einzelnen
Emittenten ermittelten Konfliktpläne) ausgegangen werden. Außerdem ist für eine solche Be-
wertung die Anzahl der betroffenen Bewohner zu berücksichtigen. Beim Vorliegen des Gesamt-
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konfliktplans kann von der Gemeinde in der Regel ohne großen Aufwand aufgrund der Orts-
kenntnisse eine Dringlichkeitseinstufung vorgenommen werden.

Bei der Erarbeitung des Maßnahmenplans sind die für die jeweiligen Emittenten zuständigen
Behörden oder Betriebe frühzeitig zu beteiligen. Dazu zählen auch die Träger öffentlicher Ver-
waltung, für die der Lärmminderungsplan die Basis für einzuleitende Maßnahmen ist.

6.2 Umsetzung in der Bauleitplanung

Die Bauleitplanung hat zum Ziel, auch innerhalb der Planungsgebiete eine Fortentwicklung
der vorgesehenen Planung zuzulassen. Deshalb sind im Rahmen der Bauleitplanung mögliche
Konfliktbereichsermittlungen nicht mit den Immissionsrichtwerten (-grenzwerten) die die Grenze
zur schädlichen Umwelteinwirkung darstellen; vorzunehmen. Vielmehr sollte im Rahmen der
Bauleitplanung die zum Teil niedrigen schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1
zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ [12] bei der Ermittlung von Konfliktbereichen her-
angezogen werden.

Die ermittelten Schallimmissionen sind eine wertvolle Hilfe in der Bauleitplanung. Diese Infor-
mationen können oft unmittelbar umgesetzt und angewendet werden. Mit Hilfe der modernen
Rechentechnik ist der Vergleich planerischer Varianten und deren Auswirkungen auf die Schall-
situation kostengünstig möglich. Durch die Fortschreibung des Schallimmissionsplans bietet
sich die Möglichkeit, jederzeit die aktuelle Situation zu erkennen und zu beurteilen.

7 Erfassung der notwendigen Daten

7.1 Digitalisierung

Das Digitalisieren von Plänen ist mit der heute zur Verfügung stehenden Technik unkompli-
ziert. Liegen die Pläne auf Papier vor, erfolgt das Digitalisieren über ein Digitalisiertabelau
(Digitalizer); sind Pläne als sogenante Bitmaps vorhanden, kann direkt am Rechner digitalisiert
werden. Auch durch Luftbildaufnahmen können die erforderlichen Daten digital erfaßt werden.

Eine solche Datenermittlung ist sehr genau und liefert den aktuellen Bebauungszustand, wäh-
rend Kartengrundlagen oft einen veralteten Zustand wiedergeben.

Schallquellen und Hindernisse sind in folgenden Abständen von der jeweiligen Gebietsgrenze
zu digitalisieren und bei der Berechnung zu berücksichtigen:

Bundesautobahnen und Bahnhauptstrecke 3 km
Bundesstraßen und Bahnstrecken 2 km
Gemeindeverbindungsstraßen und Bahnnebenstrecken 1 km
Innerörtliche Straßen 500 mk
Hindernisse (Gelände, Bebauung) 200 mk

Ob von diesem allgemeinen Vorgehen abgewichen werden muß, hat der Bearbeiter aufgrund
seiner Erfahrung zu entscheiden.
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7.2 Kartengrundlagen

Die Erstellung der Vorprüfung kann aufgrund der vereinfachenden Betrachtung auf der Basis
eines Flächennutzungsplans (FNP) im Maßstab 1:10000 erfolgen. Informationen über Gelände-
höhen sind in der Vorprüfung nur erforderlich, wenn Oberflächenstrukturen mit Steigungen
über 20% zwischen Schallquelle und Immissionsfläche gegeben sind. Beim Digitalisieren des
FNP ist die Nutzung der Gebiete nach BauNVO einzubeziehen, um diese Information später
beim Konfliktplan verwenden zu können.

Für den Schallimmissionsplan ist ein Maßstab 1:2500 oder größer erforderlich. Auch Bebau-
ungspläne sind geeignet, erfordern allerdings wegen des ungünstigen Maßstabs ein häufige-
res Umspannen auf dem Digitalisiertableau. Informationen über Geländehöhen können aus
Plänen im Maßstab 1:5000 entnommen werden. Ausreichend ist in der Regel ein Abstand der
Höhenlinien von 1-2 m.

Die erforderlichen Plangrundlagen sollten in möglichst aktueller Version vorliegen. Nur was in
den Plänen enthalten ist, kann digitalisiert und damit später im Schallimmissionsplan darge-
stellt werden. Mit Sicherheit wird jeder interessierte Bürger später sein Wohnhaus im Plan
suchen, um „seine“ Lärmbelastung zu erfahren.

8 Kosten

Das Vorliegen eines Schallimmissionsplanes in einer Kommune hat zur Folge, daß künftig
erhebliche Einsparungen oder Kostenreduzierungen bei Einzelgutachten im Rahmen der Er-
stellung von Bebauungsplänen oder Baugenehmigungen vorgenommen werden können. Er-
hebungen in anderen Bundesländern zeigen, daß Kommunen mittlerer Größe im Zeitraum von
1 bis 2 Jahren oft Aufwendungen für schalltechnische Gutachten in der Größenordnung der
Kosten für die Erstellung eines Schallimmissionsplanes aufbringen.

Der Schallimmissionsplan ist ein modernes Werkzeug der Umweltplanung hinsichtlich Lärm.
Es ermöglicht die laufende Fortschreibung und Anpassungen aktueller Daten, wodurch bei
neuen Planungsüberlegungen jederzeit Alternativuntersuchungen ohne teure Einzelgutachten
durchgeführt werden können.

Aufgrund der individuellen Lärmsituationen, dem unterschiedlichen Umfang zur Verfügung ste-
hender qualifizierter Eingangsdaten, verschiedener Vorgehensweisen und fortschreitender
Technik werden im Rahmen dieser Handlungsanleitung keine pauschalen Kosten zur Erstel-
lung von Schallimmissions- und Konfliktplänen genannt. Dies gilt auch für die anschließende
Maßnahmenplanung, da der Umfang der Schallschutzmaßnahmen zu sehr von den vorherge-
henden Ergebnissen abhängt. Das LfUG wird im Rahmen seiner begleitenden Tätigkeit Infor-
mationen zu den anfallenden Kosten sammeln, um Auskunft geben zu können.

Abgestufte Vorgehensweisen sind möglich. Steht das Grundgerüst einer Schallimmissions-
plandatei, die mit dem geringstmöglichen Kostenaufwand erstellt worden ist, so können im
weiteren alle gutachterlichen Beurteilungen, Untersuchungen und Erhebungen zur Vervollstän-
digung dieser Datei genutzt werden. Wesentliche Kostenfaktoren sind:
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8.1 Größe des Untersuchungsgebietes

Die Kosten steigen mit der Größe des Untersuchungsgebietes. Dieses besteht im Kern aus
dem Gebiet, in dem aufgrund der Vorprüfung schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche zu erwarten sind. Hierbei sind maßgebende Lärmquellen, wie z.B. Bundesautobahnen
sowie Bahnhauptstrecken, bis 3 km und Bundesstraßen sowie Bahnstrecken bis 2 km Entfer-
nung zu berücksichtigen. Zur Kostenreduzierung kann die rechnerverwertbare Nachbildung
von Gebäudestrukturen und Geländeformationen sowie der Lärmquellen selbst vom eigentli-
chen Schallimmissionsplangebiet zum Rand des Untersuchungsgebietes mit geringer Quali-
tät erfolgen.

8.2 Anzahl der Lärmquellenarten

In der Regel ist zumindest eine Erhebung für den Straßen- und den Schienenverkehrslärm
erforderlich. Mit der Anzahl zusätzlich zu berücksichtigender Lärmquellenarten, wie Gewerbe-
und Industrieanlagen, steigt der Aufwand. Es betrifft nicht nur das Ermitteln und Digitalisieren
der Schallquellen, sondern auch die Berechnungen und Ergebnisdarstellungen mit eigenen
Schallimmissions- und Konfliktplänen.

8.3 Verwertbarkeit der Unterlagen

Beim Vorliegen verwertbarer, d.h. aktueller und in Bezug auf die schalltechnischen Anforde-
rungen umfassender Unterlagen reduziert sich der Aufwand für die Datenerhebung. Zu diesen
Unterlagen gehören z.B. ein Generalverkehrsplan mit durchschnittlichen täglichen Verkehrs-
mengen (DTV) und LKW-Anteilen, ein aktueller FNP und Bebauungspläne mit festgesetzten
Lärmkontingenten und Differenzierung der Wohngebiete.

Nicht oder schwer verwertbare Unterlagen verursachen erneut Kosten und verlängern die
Bearbeitungszeit. Probleme treten durch die Unvollständigkeit der Unterlagen bzw. der darin
enthaltenen Informationen, durch die fehlende Aktualität, durch verzerrte Kartendarstellungen
sowie fehlende, falsche oder ausschließlich projektbezogene Koordinatenangaben auf.

8.4 Komplexität der vorhandenen Lärmquellen

Wenn Schallquellen komplexer Strukturen differenziert, d.h. in allen Einzelheiten, erfaßt wer-
den müssen, ergibt sich ebenfalls ein erhöhter Aufwand. Dies betrifft z.B. komplizierte Stra-
ßenführungen mit abschnittsweisen Aufsplittungen in Trog-, Damm- und Tunnelführungen ge-
genüber einer erdbodengleichen Straßenführung mit durchgehenden Fahrstreifen. Die Erfas-
sung eines Betriebes als eine einheitliche Flächenschallquelle im Gegensatz zur Erfassung
aller Einzelschallquellen mit ihren Schalleistungen und Einwirkzeiten führt ebenfalls zur erfor-
derlichen Aufwandsreduzierung.

8.5 Bebauungsstruktur

Die im Abschnitt 4.1 aufgeführte „Vereinfachte Methode“ zur Berücksichtigung der Gebäudeab-
schirmung durch Bebauungsdämpfungen ist kostengünstiger als die Erfassung von Einzel-
gebäuden entsprechend der „Exakten Methode“. Natürlich ist zu berücksichtigen, daß nur die
exakte Methode für alle weiteren Verwendungszwecke geeignet ist. Als Ausgleich zwischen
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Ergebnis und Kosten bietet sich die gleichzeitige Anwendung beider Methoden an. Hierbei
sollte die exakte Methode auf Gebiete mit komplexer Schallausbreitungssituation beschränkt
werden.

Unabhängig davon, welche  Methode angewandt wird, steigen die Kosten mit der Dichte der
Bebauung. Die Verwendung von Bebauungsdämpfungen im Rahmen der „Hybriden Metho-
de“ sollte sich auf offene Bebauungsstrukturen beschränken.

8.6 Vorliegen digitaler Datenbestände

Bestimmte Bearbeitungsschritte können effizienter gestaltet werden, wenn die erforderlichen
Daten bereits in digitaler Form vorliegen. Hierzu zählen Geländehöhen, Gebäude- und Schirm-
daten (Lage oder Lage mit Höhe), Nutzungsgebiete, etc.

Gegebenenfalls lohnt sich eine gesamte neue Luftbilddigitalisierung. Aufgrund dieser einheit-
lich und umfassend erstellten Datenbasis können sich nicht nur Vorteile für die Aussagequalität
der Ergebnisse, sondern u. U. auch geringere Gesamtkosten ergeben.

9 Erläuterung von Begriffen

Da sich diese Handlungsanleitung zum Teil mit neuen Begriffen befaßt, werden an dieser Stelle
einige Erläuterungen gegeben:

Schallemissionen werden von Schallquellen abgestrahlt.

Schallimmissionen wirken auf Menschen ein. Eine flächenhafte Ermittlung von
Lärmminderungsplänen ist nur mit Berechnung realisierbar.

dB(A) Kurzzeichen für die Maßeinheit Dezibel, mit der Schallemis-
sionen und -immissionen benannt werden.
Der Zusatz (A) bedeutet, daß der damit bezeichnete Schall
mit einer dem menschlichem Ohr angepaßten Frequenz-
bewertung ermittelt wurde.

Lärm Schall, der das körperliche, seelische und soziale Wohlbe-
finden von Personen beeinträchtigt, insbesondere schädli-
che Umwelteinwirkungen hervorruft.

Schalleistungspegel kennzeichnet  die  gesamte  von  einer  Schallquelle  abge-
strahlte Schalleistung.

Digitalisierung Erfassen und Speichern der dreidimensionalen Koordina-
ten von Schallquellen, natürlichen und künstlichen Hinder-
nissen in rechnerverwertbarer (Datenträger, Datenstruktur)
Form (in Gauß-Krüger-Koordinaten und Höhen über NN).

Wohngebiete im Sinne sind folgende Nutzungen nach Baunutzungsverordnung
des § 47 a BImSchG (BauNVO): [3]

– Kleinsiedlungsgebiete (§ 2 BauNVO),
– reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO),
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– allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO),
– besondere Wohngebiete (§ 4 a BauNVO),
– Dorfgebiete (§ 5 BauNVO),
– Mischgebiete (§ 6 BauNVO),
– Kerngebiete (§ 7 BauNVO).

andere schutzwürdige Gebiete sind insbesondere folgende Nutzungen: Sondergebiete, die
im Sinne des § 47a BImSchG der Erholung dienen (§ 10 BauNVO), und sonstige Sonder-

gebiete für Sanatorien, Kliniken sowie Kurgebiete (§ 11
BauNVO). Darüber hinaus sind im Einzelfall Regelungen
durch die Gemeinde zu treffen.

Lärmminderungsplan Oberbegriff für Vorprüfung, Schallimmissionsplan, Konflikt-
plan, Maßnahmenplan; stellt die zusammenfassende Be-
trachtung der genannten Einzelpläne dar.

Vorprüfung Vorprüfung, ob Gebiete vorhanden sind, in denen nach über-
schlägiger Ermittlung in Abhängigkeit von der Nutzung und
der Tageszeit mit großer Wahrscheinlichkeit mit Immissions-
grenz- oder -richtwertüberschreitungen zu rechnen ist und
deshalb voraussichtlich Sanierungsbedarf besteht.

Schallimmissionsplan flächenhafte Darstellung der Schalleinwirkungen in Wohn-
und anderen schutzwürdigen Gebieten, unterteilt nach
Schallquellenarten für die Tages- und Nachtzeit.

Immissions- Darstellung der Gebiete unterschiedlicher Nutzungen, so
empfindlichkeitsplan weit Wohngebiete und schutzwürdige Gebiete nach

BauNVO entsprechend §47a BImSchG betroffen sind.

Konfliktplan flächenhafte Darstellung der Immissionsgrenz- oder -richt-
wertüberschreitungen, unterteilt nach Schallquellen und der
energetischen Summe aller Konfliktpegel für die Tages- und
Nachtzeit. Außer den Immissionsgrenz- oder -richtwertüber-
schreitungen sollten auch Unterschreitungen dargestellt
werden, um auch Gebiete erkennen zu können, in denen
erst durch die Summe ein Konflikt entsteht und/oder wo
besonders leise Flächen vorhanden sind, die in Zukunft bei
der Planung geschützt werden sollen.

Maßnahmenplan flächenhafte Darstellung und/oder Auflistung der Maßnah-
men zum Schallschutz und deren Auswirkungen.

schädliche sind Immissionen, hier Lärmimmissionen, die nach Art, Aus-
Umwelteinwirkungen maß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nach-

teile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

Derzeit ist die Norm DIN 45682 „Schallimmissionspläne“ [4] im Fachausschuß des DIN in der
Beratung. Nach Vorliegen des Weißdrucks können deren Informationen mit einbezogen werden.
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Vorschlag eines Ausschreibungstextes

1. Entwurf

___________________ den __________
Durchwahl: ________________________
Fax: ______________________________
Az.: _______________________________
Bitte bei Antwort angeben!

Betr.: Lärmminderungsplan der Stadt / Kommune __________________________________
– Beschränkte Ausschreibung über die Erhebung und Digitalisierung der schalltech-

nischen Eingabedaten der Freizeit-, Sport-, Gewerbe- und Industrieanlagen für die
Berechnung der Schallimmissionspläne

Anl.:    1 Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt / Kommune _______________ vertreten durch das _________________ hat die Er-
hebung der schalltechnischen Eingabedaten der Freizeit-, Sport-, Gewerbe- und Industriean-
lagen zur Berechnung des Schallimmissionsplanes ____________________ zu vergeben. Wir
haben uns entschieden Sie an dieser Ausschreibung zu beteiligen.

Die zu vergebenden Arbeiten haben die Erhebung der schalltechnischen Eingabedaten für die
Berechnung eines Schallimmisionsplanes für die Bereiche Freizeit- und Sportanlagen sowie
an Industrie- und Gewerbeanlagen zum Inhalt. Die erforderlichen Karten werden vom Auftrag-
geber kostenlos zur Verfügung gestellt. Außerdem erhält der Auftragnehmer vor Beginn der
Digitalisierungsarbeiten das digitale Gebäude-, Wände- und Geländemodell. Die Durchfüh-
rung des Auftrages erfolgt in enger Zusammenarbeit mit ___________________ . Der Umfang
des Auftrages ergibt sich aus der in der Anlage beigefügten Leistungsbeschreibung.

Der Auftrag wird zum Gesamtfestpreis einschließlich der gesetzlichen Mertwertsteuer verge-
ben.  Ansprüche  auf  Ausgleich  einer  umsatzsteuerlichen  Mehr-  oder  Minderbelastung ge-
mäß § 29 Satz 1 UStG sind ausgeschlossen.

Der Gesamtfestpreis ist wie folgt aufgeschlüsselt anzugeben:

1. Vorklärungen zu DM ________
2. Freizeitanlagen zu DM ________
3. Sportanlagen zu DM ________
4. Gewerbe- und Industrieanlagen zu DM ________
5. Bericht zu DM ________
6. Summe zu DM ________
7. Mehrwertsteuer zu DM ________
8. Gesammtsumme zu DM ________
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Die Zahlung erfolgt in drei Raten zu je einem Drittel des Auftragswertes, und zwar:

– nach Zuschlagserteilung,
– zwei Monate nach Zuschlagserteilung, aber nicht vor Vorlage eines Zwischenberichtes.

Sofern nach Ziffer 8 der Leistungsbeschreibung auf einen Zwischenbericht verzichtet wird,
wird diese Rate mit der letzten Rate fällig.

– und  nach  ordnungsgemäßer  Vertragsabwicklung.  Verbindlicher  Abgabetermin  ist  der
_______________ .

Die allgemeinen Bestimmungen der Verdingungsordnung für die Vergabe von Leistungen (VOL)
– Teil A – werden nicht, die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/
B), ausgenommen § 12 Nr. 1 Satz 2 VOL/B, werden Bestandsteil des Vertrages. Dies gilt auch
für die in der Leistungsbeschreibung festgelegten Bedingungen über Vertragsstrafen. Abwei-
chende bzw. entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlos-
sen.

Dem Auftraggeber verbleibt das ausschließliche, unwiederrufliche, unbeschränkte und über-
tragbare Recht, die in dem Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leistungen auf sämtliche
Nutzungsarten zu nutzen. Ohne unsere schriftliche Zustimmung dürfen die im Rahmen des
Auftrages ermittelten Meßergebnisse und sonstige Auswertungen weder veröffentlicht noch
anderweitig verwendet werden.

Von den Verdingungsunterlagen abweichende Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlos-
sen.

Wir bitten um Abgabe eines gemäß beigefügter Leistungsbeschreibung spezifizierten Ange-
botes bis zum _____________ (maßgebend ist das Eingangsdatum beim __________ ). Der Zu-
schlag wird bis spätestens den _______ erteilt. Bis spätestens 2 Wochen nach der Zuschlags-
erteilung wird allen Bewerbern schriftlich mitgeteilt, welche Firma den Auftrag und zu welchem
Festpreis erhalten hat.

Das Angebot sowie ggf. erforderliche Änderungen und Berichtigungen sind in einem verschlos-
senen Umschlag zuzustellen. Die Zustellung muß im Doppelumschlag erfolgen. Der innere,
verschlossene Umschlag ist neben den Absenderangaben wie folgt zu kennzeichnen:

„Angebot für die Durchführung der Erhebung der schalltechnischen Eingabedaten der
Freizeit-, Sport-, Gewerbe-, und Industrieanlagen zur Berechnung der Schallimmissions-
pläne der Stadt / Kommune ______________ Ungeöffnet bis zum _____________ unter
Verschluß halten und danach dem ______________ zuleiten.“

Mit freundlichen Grüßen

___________________________
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Leistungsbeschreibung für die Erhebung der schalltechnischen Eingabe-
daten  der  Freizeit-,  Sport-,  Gewerbe-  und  Industrieanlage  der  Stadt /
Kommune .......................................

1. Allgemeines

Die immissionswirksame Schalleistung der in den Listen gekennzeichneten Anlagen ist nach
den nachfolgenden Kriterien zu bestimmen. Alle in den Listen als „nicht relevante Anlagen“
gekennzeichneten Anlagen sind nicht zu berücksichtigen.

2. Freizeitanlagen

Grundlage der Erhebungen sind die Richtlinien gemäß 4.2.1.5 der Handlungsanleitung zur
Lärmminderungsplanung von Rheinland-Pfalz.
Die Bestimmung der Emissionen ist bei allen Freizeitanlagen durch Berechnung möglich und
erfolgt für einen maßgebenden Lastfall. Messungen sind nicht erforderlich.

Die zu untersuchenden Freizeitanlagen sind in der Liste -Anlage 1- zusammengestellt.

Die meisten Turn- und Versammlungshallen sind für den SIP zu vernachlässigen. Eine Ausnah-
me stellen Anlagen dar, bei denen ein Hart- oder Tartanplatz im Freien angegliedert ist. Die
meisten derartigen Freizeitstätten befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung. In
einigen Fällen sollte der Parkverkehr, soweit er den Veranstaltungen zuzuordnen ist, betrach-
tet werden. Die Parkplätze werden nur erhoben, wenn sie direkt zur Freizeitanlage gehören.
Werden ausschließlich Parkmöglichkeiten des öffentlichen Straßenverkehrs genutzt, so wer-
den diese nicht erfaßt.

3. Sportanlagen

Grundlage der Erhebungen sind die Richtlinlinien der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutz-
verordnung).

Die Bestimmung der Emissionen ist bei allen Sportanlagen durch Berechnung möglich und
erfolgt für einen maßgebenden Lastfall. Messungen sind nicht erforderlich.

Die zu untersuchenden Sportanlagen sind in der Liste -Anlage 2- zusammengestellt.

Im übrigen gelten die Erläuterungen aus dem letzten Absatz unter Punkt 2, Freizeitanlagen-.
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4. Gewerbe- und Industrieanlagen

Die Erhebungen sollen auf Grundlage der TA-Lärm in Verbindung mit VDI 2058, Teil 1 erfolgen.
Da die Emissionsermittlung einzelner gewerblicher- und industrieller Anlagen nicht ohne er-
heblichen Aufwand erfolgen kann wird eine abgestufte Vorgehensweise verfolgt.

Alle zu berücksichtigenden Anlagen und Gebiete sind in der Anlage 3 der Liste zusammenge-
stellt.

Die gewerblich- und industriellen Anlagen sind in die 4 folgenden Bearbeitungsstufen unter-
teilt:

Stufe 1: Allgemeines Vorgehen:

Gebiets- bzw. Betriebsgrundstücke werden mit einem flächenbezogenen Schal-
leistungspegel L"w belegt. Die L"w -Werte werden den Festsetzungen der B-Pläne
entnommen oder in Abstimmung mit den Kommunen festgelegt. (vgl. 4.2.1.3 der
Handlungsanleitung zur Lärmminderungsplanung von Rheinland-Pfalz)

Stufe 2: Spezielle Betriebe mit Gutachten:

Liegen vollständige schalltechnische Untersuchungen eines immissionsrelevanten
Betriebes vor, so werden die Emissionsangaben des Berichtes verwendet.

Stufe 3: Tankstellen:

Die Emissionen von Tankstellen werden nach einer Erhebung der betrieblichen
Anlagen, der Betriebszeiten und Kundenzahlen auf Grundlage der entsprechen-
den technischen Berichte über Tankstellen und Autowaschanlagen der Hessischen
Landesanstalt für Umwelt ermittelt.

Stufe 4: Spezielle Betriebe ohne Gutachten:

Gibt es weitere einzelne Betriebe mit imissionsrelevanten Geräuschen, so sind diese
auf vereinfachte Weise zu erheben. Hierbei sind soweit möglich, branchenspezifi-
sche Erkenntnisse einzubringen und Ansätze zu treffen. Die Bandbreite der Erhe-
bung reicht von Emissionsmessungen an den Anlagen bis zur Bestimmung von
Ersatzschallquellen aus Immissionsmessungen außerhalb des Betriebes.
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Anlage 1

Freizeitanlagen

Nr: Name Anschrift Betreiber Art der Grundfläche Gutachten Bemerkung
Betätigung  m2

Name Tel.:

1 Grüner Segerstr. 3 Munz 0808 Spaßbad 5000 Nr. 23/65/5 keine

2 Am Berg Jungstr. 4 Ver- 56145 Abenteuer- 1800 .. ..
band spielplatz

3 .. .. .. .. .. .. .. ..

4 .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Anlage 2

Sportanlagen

Nr: Name Anschrift Betreiber Art der Grundfläche Gutachten Bemerkung
Betätigung  m2

Name Tel.:

1 Sportan- Tannstr.8 TC- 6789 Tennis 5500 345/55 neue Anlage
lage im Wald

Holz

2 Schul- Im Grund- 4563 Leicht- 9500 .. ..
sport- Winkel schule athletik
anlage

3 .. .. .. .. .. .. .. ..

4 .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Anlage 3

Einzelne Betriebe, sowie Gewerbe- und Industriegebiete

Nr.: Name Anschrift Inhaber Branche Grund- geneh- Gutach- Bearbei- Bemerkung
Betriebsart fläche migungs- ten tungs-

m2 bedürf- L"w, stufe
tiger max

Betrieb

Name Tel:

1 Prikel AG Heizstr.6 Maier 678 Brauerei 5500 ja Nr.: 2
5/09-8

2 Agip Hauptstr. Müller 019 Tankstelle 1500 .. .. 3 24 Stunden

3 Ge- Nordstr.1 Baum 334 Schreiner 65000 .. L"w, 1 B-Plan Nr. 77
werbe Kfz max
Nord Elektro

4 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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5. Digitalisierung

Die Schallquellen werden als Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen mit folgenden Angaben
digitalisiert:

Punktquellen

Objektartspalten Bezeichnungen

BEZ Objektbezeichnung
FLÄCHE schallabstrahlende Fläche (m2)
FREQ Hauptfrequenz (Hz)
H Objekthöhe
HA_ATT Objekt Anfangshöhe relativ/absolut über Gebäudedach
ID Codierung
KO Raumwinkelmaß K0
LIN Innenpegel Li Nacht (dBA)
LIT Innenpegel Li Tag (dBA)
LWN Schalleistungspegel (dB(A)) Nacht
LWT Schalleistungspegel (dB(A)) Tag
MEMO Infofeld
RW Schalldämm-Maß R (dB)
TEINWN Einwirkzeit Nacht (min)
TEINWR Ruhezeit (min)
TEINWT Einwirkzeit Tag (min)
X x-Koordinate
Y y-Koordinate

Linienquellen

Objektartspalten Bezeichnungen

BEZ Objektbezeichnung
FREQ Hauptfrequenz (Hz)
HA Objekt Anfanghöhe (m)
HA_ATT Objekt Anfangshöhe relativ/absolut über Gebäudedach
HE Objekt Endhöhe (m)
HE_ATT Objekt Endhöhe relativ/absolut über Gebäudedach
ID Codierung
LWN Schalleistungspegel (dB(A)) Nacht
LWSN längenbezogener Schalleistungspegel (dB(A)) Nacht
LWST längenbezogener Schalleistungspegel (dB(A)) Tag
LWT Schalleistungspegel (dB(A)) Tag
MEMO Infofeld
TEINWN Einwirkzeit Nacht (min)
TEINWR Ruhezeit (min)
TEINWT Einwirkeit Tag (min)
[X,Y] x,y,(z)-Koordinatenreihe (Polygonzug)
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Flächenquellen

Objektartspalten Bezeichnungen

BEZ Objektbezeichnung
FREQ Hauptfrequenz (Hz)
HA Objekt Anfangshöhe (m)
HA_ATT Objekt Anfangshöhe relativ/absolut über Gebäudedach
HE Objekt Endhöhe (m)
HE_ATT Objekt Endhöhe relativ/absolut über Gebäudedach
ID Codierung
LWN Schalleistungspegel (dB(A)) Nacht
LWSN flächenbezogener Schalleistungspegel (dB(A)) Nacht
LWST flächenbezogener Schalleistungspegel (dB(A)) Tag
LWT Schalleistungspegel (dB(A)) Tag
MEMO Infofeld
TEINWN Einwirkzeit Nacht (min)
TEINWR Ruhezeit (min)
TEINWT Einwirkeit Tag (min)
[X,Y] Fläche einschließender Polygonzug; x,y,(z)-Koordinatenreihe

Die Daten sind getrennt für Freizeit-, Sport-, Gewerbe- und Industrieanlagen abzuspeichern.

Details zur Dateneingabe, wie z.B. Aufbau der ID-Codierung, Wahl des Datenträgers sowie
des Datenformates sind mit ________ abzustimmen, damit eine schnelle, sichere und vollstän-
dige Datenübernahme in das Berechnungsprogramm erfolgen kann.
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6. Zwischenbericht, Abschlußbericht

...... Monate nach Bereitstellung der benötigten Unterlagen und Auftragserteilung vor Zahlung
der zweiten Rate, ist dem Auftraggeber ein Zwischenbericht vorzulegen. Im gegenseitigen
Einvernehmen kann auf Vorlage des Zwischenberichtes verzichtet werden. Die Zahlung der
zweiten Rate entfällt dann und wird in der Schlußrechnung berücksichtigt.

Nach Auftragsabwicklung sind vorzulegen:

– der Abschlußbericht (3-fach), dem Auftraggeber
– die Datenträger und Abschlußbericht (1-fach), dem ____________

Der Abschlußbericht muß folgende Mindestangaben enthalten:

– Aufgabenstellung und Auftragsabwicklung,
– Beschreibung der Dateneingabe und deren Grundlagen,
– Art der Schalleistungspegelermittlung,
– Anregungen und Erläuterung von Besonderheiten (soweit vorhanden),
– Erläuterung zur Strukturierung der Daten.

7. Sonstiges

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Sicherheitskopie der Datenträger mindestens zwei
Jahre nach Auftragsabschluß zu lagern und dem Auftraggeber auf Verlangen kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Soweit nach Auftragsabwicklung vom Auftragnehmer zu vertretende
Korrekturen im Rahmen der Gewährleistung erforderlich sind, müssen diese mit dem Auftrag-
nehmer abgestimmt und unverzüglich kostenlos vorgelegt werden.

Für Terminüberschreitungen, die der Auftragnehmer zu verantworten hat, behält sich der Auf-
traggeber vor eine Vertragsstrafe festzusetzen. Die Vertragsstrafe beträgt 1 % des Auftrags-
wertes für jede angefangene Woche der Terminüberschreitung. Der Auftragnehmer hat nach-
zuweisen, daß Terminüberschreitungen von ihm nicht zu vertreten sind. Gewährleistungsan-
sprüche verjähren nach zwei Jahren. Verbindlicher Abgabetermin des Abschlußberichtes ist
spätestens der _________ (Datum)
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Vorschlag eines Werkvertrages

1. Entwurf

___________________ den __________
Durchwahl: ________________________
Fax: ______________________________
Az.: _______________________________
Bitte bei Antwort angeben!

Betr.: Lärmminderungsplan der Stadt / Kommune __________________________________

Erhebung  und  Digitalisierung  der  schalltechnischen  Eingabedaten  der  Freizeit-,
Sport-, Gewerbe- und Industrieanlagen für die Stadt / Gemeinde_________________
als Grundlage für die Berechnung der Schallimmissionspläne.

Bezug: Ihr Angebot vom ____________ Ihr Zeichen:

Anl.: Werkvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf der Grundlage Ihres Angebotes vom ______________ erteilen wir Ihnen den Auftrag für die
Erhebung und Digitalisierung der schalltechnischen Eingabedaten der Freizeit-, Sport-, Ge-
werbe- und Industrieanlagen der Stadt _________________ für die Berechnung der Schallim-
missionspläne.

Der Leistungsumfang ist in dem beigefügten Werkvertrag festgelegt. Ich bitte Sie, uns inner-
halb einer Woche zwei von Ihnen unterschriebene Exemplare zurück zu senden.

Mit freundlichen Grüßen

________________________
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WERKVERTRAG

zwischen

___________________________________________

vertreten durch

___________________________

___________________________

___________________________

im folgenden „Auftraggeber“ genannt

und dem

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

im folgenden „Auftragnehmer“ genannt

über die Erhebung und Digitalisierung der schalltechnischen Eingabedaten der
Freizeit-, Sport-, Gewerbe- und Industrieanlagen der Stadt / Kommune

                      als Grundlage für die Berechnung der Schallimmissionspläne
nach § 47a BImSchG
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§ 1

Vertragsgegenstand

Auftragnehmer erhebt und digialisiert entsprechend dem Angebot vom _______________ die
schalltechnischen Eingabedaten der Freizeit-, Sport-, Gewerbe- und Industrieanlagen, die für
die Berechnung der Schallimmissionspläne der Stadt / Kommune _____________ nach § 47a
Bundes-Immissionsschutzgesetz akustisch relevant sind. Die mit Schreiben vom_______des
Auftraggebers übersandte Leistungsbeschreibung nebst Anlagen ist Bestandteil dieses
Vertrages.

§ 2

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt die in § 1 genannten Leistungen einschließlich des Zwischen-
berichtes  und  des  Abschlußberichtes.  Die  einzelnen  Abschnitte  sind  nach  Bedarf  mit
____________________abzustimmen.

§ 3

Leistungen des Auftraggebers

Die zur Durchführung des Auftrags notwendigen Karten, Pläne und sonstigen Unterlagen wie
z.B. schalltechnische Gutachten und das digitale Schallausbreitungsmodell (Gebäude, Wän-
de, etc.) werden dem Auftragnehmer rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

§ 4

Projektorganisation

Projektträger ist ___________________ Ständiger Ansprechpartner ist ___________________

§ 5

Ausführungsfristen

Verbindlicher Abgabetermin der Untersuchung ist der __________________________________

§ 6

Vergütung

Für die in den §§ 1 und 2 dieses Vertrages genannten Leistungen inclusive aller Nebenkosten
erhält der Auftragnehmer einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer eine Gesamtver-
gütung von _____________ DM.
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§ 7

Fälligkeit der Vergütung

Auf die Vergütung werden Abschlagszahlungen geleistet. Die Vergütung wird bei vertragsge-
mäßer Leistungserbringung zu folgenden Zeitpunkten fällig:

– nach Vertragsabschluß
– nach Vorlage des Zwíschenberichtes
– nach Überprüfung und Abnahme

des Werkes durch ________________________

§ 8

Zusätzliche Vereinbarungen

(1) Die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), ausgenommen
§ 12 Nr. 1 Satz VOL/B, sind Bestandteil des Vertrages. Für Terminüberschreitungen, die der
Auftragnehmer zu verantworten hat, behält sich der Auftraggeber vor, eine Vertragsstrafe
festzusetzen.

(2) Dem Auftraggeber bleibt das ausschließliche, unwiederrufliche Recht, die im Rahmen die-
ses Vertrages erbrachten Leistungen auf sämtliche Nutzungsarten zu nutzen.

(3) Ohne Zustimmung des Auftraggebers dürfen die im Rahmen dieses Auftrags ermittelten
Ergebnisse weder veröffentlicht noch anderweitig verwendet werden.

(4) Der Auftragnehmer steht dafür ein, daß alle Nutzungsrechte und sonstige Rechte, die auf
den Auftraggeber übertragen werden, frei von Rechten Dritter sind. Sollten von dritter Sei-
te Ansprüche erhoben oder die Rechte des Auftraggebers beeinträchtigt werden, so hat
dies der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.

§ 9

Schlußbestimmungen

(1) Es gelten die Vorschriften über den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB), soweit in diesem Vertrag
nichts anderes bestimmt ist.

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, ist die unwirksame
Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die bei dem Vertrags-
abschluß gewollten in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt. Gleiches gilt für die
Vertragslücken.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist _____________________

______________________ , den ____________
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